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§ 40 NG 1990

NG 1990 - Burgenlandisches Naturschutz- und Landschaftspflegegesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2026

(1) Das Aufsammeln des Inhaltes von Naturhoéhlen und das Graben nach Einschlissen in Naturhohlen ist, unbeschadet
strengerer Bestimmungen nach § 39, nur mit Bewilligung der Behorde zulassig. Gegenstande, die dem Denkmalschutz
unterliegen, bleiben hievon unberuhrt.

(2) Eine Genehmigung nach Abs. 1 darf nur erteilt werden, wenn

a) der Inhalt der Naturhohle oder der EinschluR ohne besondere wissenschaftliche Bedeutung ist oder

b) das Aufsammeln oder Graben zu wissenschaftlichen Zwecken erfolgt und das 6ffentliche Interesse an der Bergung
des Inhaltes unter dem Gesichtspunkt des Gemeinwohles hoher zu bewerten ist als das 6ffentliche Interesse an
der unberuhrten Erhaltung der Naturhohle.

(3) Die Bestimmungen der 88§ 42 und 43 gelten fur den Inhalt von Naturhéhlen sinngemaf3.

In Kraft seit 04.11.2020 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ng_1990/paragraf/39
https://www.jusline.at/gesetz/ng_1990/paragraf/42
file:///

	§ 40 NG 1990
	NG 1990 - Burgenländisches Naturschutz- und Landschaftspflegegesetz


